
 
 
 
 
 
Pfarr- und Gemeindebücherei Schmidmühlen  
 
Hygienekonzept entsprechend  
der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (geänd. z. 
23.12.2021) 
 
Grundlegende Maßnahmen: 
 

 Gute Belüftung der Ausleihräumlichkeiten 
 Möglichkeit zur Händedesinfektion 

 
Mindestabstand und Höchstpersonenzahl in Räumlichkeiten 
 

 sind sowohl für den regulären Betrieb als auch für Veranstaltungen entfallen. 
 
Besucher werden jedoch angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 
Zugang zu den Räumlichkeiten 
 

 Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. 
  Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit.  
 Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen zumindest eine 

medizinische Maske tragen. 
 Büchereibenutzer*Innen achten auf ausreichende Handhygiene. 

 
 

Derzeit Büchereibetrieb nach 2G-Regel 
 
Geimpft oder 
genesen 
 

 Der reguläre Ausleihbetrieb in Büchereien ist nach 2G beschränkt:  
Zugang darf nur genesenen oder geimpften Personen gewährt werden. 
 

 Ausnahmen: 
 
NEU:  Kinder bis 14 Jahre. Diese können ohne Nachweis eintreten. 
 
Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von der Regel 
ausgenommen.  Sie benötigen für den Zutritt zu 2G-Bereichen ein ärztliches Attest und einen 
negativen PCR-Test. 

 
Der jeweilige Nachweis ist vor Eintritt in die Räumlichkeiten zu kontrollieren. 
 

 Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen 
zurückliegt.  

 Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt 
wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs 
Monate zurückliegen. 

 
 



Mitarbeiter 
 
Mitarbeiter, die die 2G-Kriterien nicht erfüllen, können dennoch in der Bücherei mitwirken. Sie müssen sich 
dann testen lassen. Seit 15.12.2021 gilt wieder, dass ein täglicher Test notwendig ist. Als Testnachweis 
anerkannt werden PCR-Tests, Schnelltests oder, sofern der Arbeitgeber dies anbietet, unter Aufsicht des 
Arbeitsgebers oder einer von ihm dazu bestimmten Person vorgenommene Selbsttests. 
 
Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen können nach  2Gplus durchgeführt werden: Zugang haben nur Geimpfte und Genese 
(sowie Kinder unter 14 Jahren), die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen müssen. 
Zulässig dafür sind PCR-Test, Antigentest oder Selbsttest, der unter Aufsicht vorgenommen wird. 
Kontaktdatenerfassung ist nicht erforderlich. Geboosterte (3. Impfung) sind von der Testpflicht bei 2Gplus 
ausgenommen. 
 
Folgende ergänzende Regelungen finden Anwendung: 

  Es gelten Personenobergrenzen: es dürfen maximal 25% der Personenkapazität an Besucherinnen 
und Besuchern zugelassen werden, in geschlossenen Räumen, wie im Freien. Die zulässige 
Personenzahl richtet sich zudem nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann. 

 Die FFP2-Maskenpflicht gilt durchgehend, auch am Platz. 
 Zu Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, muss der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten werden. 
 

Seit dem 9. Dezember gelten Schüler wegen einer Änderung im bundesweiten 
Infektionsschutzgesetz in den Ferien nicht mehr automatisch als getestet. Für 3G oder 2G plus 
brauchen Schüler in den Weihnachtsferien also einen Test. Nur Kinder unter sechs Jahren sind 
weiter von der Testpflicht ausgenommen. 

 
Hotspot-Lockdown 
 
In Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine 7-Tage-Inzidenz von 1.000 überschreiten, gilt ein 
regionaler Hotspot-Lockdown. Wird diese Marke von der Kreisverwaltungsbehörde festgestellt, gilt ab dem 
darauffolgenden Tag: 

 Büchereien sind wie sämtliche Einrichtungen, die nach 2Gplus, 2G, 3Gplus, 3G geöffnet waren, 
geschlossen. 

 Veranstaltungen jeder Art sind untersagt. 
 

Nach Information des Bayerischen Bibliotheksverbandes ist auch im Hotspot ein kontaktloser 
Ausleihservice (Click & Collect) möglich. 
 
Das Hygienekonzept wurde mit den beiden Trägern der Bücherei, der Kommune Schmidmühlen 
(Bürgermeister Peter Braun) und der Kath. Kirchenstiftung (Pfarrer Werner Sulzer) abgesprochen.  
Die Hygienemaßnahmen werden regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert. 
Das Hygienekonzept ist auch auf der Webseite der Pfarrei Schmidmühlen/Bücherei unter www.pfarrei-
schmidmuehlen.de einzusehen. 
 
 
Erstellt am 10.01.2022 entsprechend der 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 
Gez. Gudrun Jeziorowski 
 
Ansprechpartnerin: 
Gudrun Jeziorowski 
 
Kontakt: 
E- Mail: buecherei-schmidmuehlen@web.de. 
 
 

 
 
Anschrift:  
Pfarr- und Gemeindebücherei Schmidmühlen 
Pfarrer-Haertle.-Str. 7, 92287 Schmidmühlen 
 
Erreichbarkeit: 
Mittwochs  16.00 – 18.00 Uhr 
Sonntags 10.15 – 11.00. 


